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©dßulßaul» uni) ^urußaHebau in »Bfcßroil (©afel=
lanb). gn einer ber legten ©emetnberatlfitpngen tourbe
bie îurnballebauïommiffion ernannt. ®te Kom»

miffion rotrb eine reiche Arbeit oorftnben, benn auf bem
bei bent neuen ©cßulßaufe an ber ©artenftraße ange»
fauften Slreal foil in möglicßft pea?tifdE)er älnorbnung unb
in ï)armonif<ï)em ©inîlang mit ben befteßenben ©ebäu»
Itcßfetten einneuelSdßulßaul mitberïurnballe
erftetlt roerben.

fÇilr De« ©au ei»e§ neue* ©aßnßof kkD ©oft»
gebaubeS i» SBalbftatt (2lpp. 3l./©b-) befcßloß bie ®e»

meinbeoerfammlung bie Slulricßtung einer ©emeinbefub»
uention oon 20%, im SRajtmum aber 26,000 gt.

S)te ©auttttigfeit i* Böfingen feßt laut „gofinger»
Sagblatt" auf ben naßen grüßttng in erfreulicher
SBeife ein. ®a§ große ©efcßäftlbaul ber ©erlaglfirma
fingier & ©o. roeftlidß ber ©aßnftation Böfingen be»

ginnt allmählich aul ben gunbamenten ßeraulproacßfen.
Baßlreicße Arbeiter finben bort loßnenben ©erbtenft. Slber
aucß an SBoßnbauten geben oerfcßtebene projette ber
©etroirflicßung entgegen. ©o erfteflt bie girma SBibmer
©ößne, ©augefcßäft, in s ber äUtacßen eine ©ruppe oon
brei aBobnßäufern. gerner finb an ber fpalbe bei ©ergli,
an ber Sujewerftraße, auf bem norböftticben Reitern»
plaß unb im älmllergut neue SBoßnbauten aulgefcßrieben.
©eptant finb roeitere ©auten im ©cßürli» unb Kunjenbab»
gebiet, im ^enjmann unb an ber 3Jtübtetatftraße. ®te
prioate ^nitiatioe toirb bie SBoßnunglnot, bie in 3°=
fingen immer nocß nid^t ganj behoben ift, nacb unb nadb
bocß befeitigen. ©I ift erfreulieb, baß namentlich auch

für Slrbeiterfamilien bie SBobngelegenbeiten immer beffer
geftaltet merben. SJtaneßel bleibt in letzterer §tnficßt
freiließ nocß p tun.

®ie 9Jlaf<$ittenmfi#et«ttg.
Sott 3. grep, Ingenieur ber S3a§let Serfldjeriutgl=®efenf(ßaft

gegen geuerfeßaben.

©injelne aJlafcßtnen, maf^ineüe SInlagen roie ganje
SBlafcßinenparfl, bie für aulpfüßrenbe 9lrbeitlletftungen
aufgeteilt finb, gegen ©trüben, felbft gegen gängtidEje

Berftörung bureß ©erfießerung p fd^ü^en, ift nicht neu,
roenn gteidß biefe ©erfidßerunglart all bal jüngfte ©lieb
bei ©erfidßerunglroefenl bejeießnet roerben barf.

®ie®eburtlftätteber9Jlafcßinenüerficßerungit®eutfcß»
lanb, unb bat fidE) biefe bort, in bem größten fontinen»
talen gnbuftrteftaate, berart gut eingeführt, baß foleße

mit ben befannteften ©erfidßerunglarten ©cßritt hält.

®iel ift aucß geroiß ber treffenbfte ©eroetl, baß bie

aJtafdßinenoerficßerung einem ©ebürfnil mit roirtfdEjaft»
lieber ©ebeutung entfpriebt.

©I ift geroiß nicht p oerfennen, baß audb in ber
©dßroeis im Saufe ber 3«tt ganj geroaftige SSßerte in
Slrbeitl», ©etrlebl», SSerf^eug» unb äranlportmafdßtnen
tnoefiiert rourben, bie jegtießer ©efabr teilroeifer ober
gänjlidßer B^ßörung unterlegen finb.

®ie ajlafdbinenoerfidberung, bie audb ber Dberaufftdßt
bei eibgen. ©erftdßerunglamtel unterteilt ift, bejroedft
einjelne SDtafcßinen rote audb inlbefonbere ganje ©ta»
fdßinenanlagen irgenb roelcßen ©barafterl mit einer be»

fiimmten ©ießerßeit gegen roirtfcbaftlidbe ©efabren p
fräßen, roelcße bureß unoorbergefebene ©dbäben fteß

plößtieß einpfletlen oermögen.
gebe ©erfießerung ift bap angetan, eingetretene ©dßä»

ben auf tragfäßige ©dßultem p übertragen, rooburdß fuß
ber ©erftdßerte oor unberechenbaren 3Bleberlnftanb=
ftellunglaulgaben feßüßt unb baburdß fieß feine SBeiter»

ejiftens beroaßrt. ®iefe Satfadße trifft aucß bei ber ©ta»
feßinenoerfteßerung in feiner ganjen golgenfeßroere p
babureß, baß bie notroenbigen ©Uttel pr 9Bieberßerftel»
lung ober ateuanfdßaffung jerftörter Dbjefte an f>anb
gegeben roerben. llnb el barf rooßl bie ©eßauptung auf»
geftettt roerben, baß bei ben gegenwärtigen, immer nodß

anßaltenben Seuerungloerßältniffen jebe 3Jlafcßinenoer»
fidßetung umfo angebrachter ift.

®er beim Bugturtbegeßen einer SRafdßtne entfteßenbe
©cßaben bringt im aiHgemeinen nodß roeitere golgen mit
fidß; er befdßränft fteß nidßt nur auf bie Soften ber
aSiebertnftanbftellung ober ber ©euanfcßaffung ber be=

fdßäbigten ajlafcßine, fonbern aueß auf ben ' roirtfeßaft»
lidßen ©cßaben bei fßrobuftionlaulfaHel. ©I fommen
baßer nießt nur bie SBieberßerftellunglfoften für bie er»
Httenen ftaoari'en, fonbern in nidßt minberem fUlaße auiß
bie Slbroenbung oon ©rjeugunglftocfungen tn grage.

3UI eine roeitere, nidßt p unterfdßäßenbe ©cßaben»
folge ift tn otelfacßen gälten bie ©ntroertung bei ©e=

famtunterneßmenl burdß B^ßörung oon SJlafcßinen p
oerjeidßnen, roetl bal oerloren gegangene ©ilanpftioum,
roeldßel für bie 2lufredßterßaltung bei ©etriebel notroen»
big ift, p einem ben früheren 3lnfdßaffunglpreil roeit
überfteigenben ©reil neu befdßafft roerben muß.

®a febel Unternehmen mit feinen Kapitalien, ©e»

bürfniffen, ©rjeugniffen unb nidßt pleßt mit feiner für»
beiterfdßaft tn bal SBirtfdßaftlleben all tretbenber gaftor
eingreift, fo ift bie SJlafdßinenoerfidßerung oon nidßt p
unterfcßäßenber roirtfdßaftlidß»fojiater ©ebeutung.

Nr. 4ö Jllustr. schwetz. Haudw.-Zettung („Meisterblatt")

Schulhaus- uud Turuhallebau i» Allschwil (Basel-
land). In einer der letzten Gemeinderatssitzungen wurde
die Turnhallebaukommission ernannt. Die Kom-
mission wird eine reiche Arbeit vorfinden, denn auf dem
bei dem neuen Schulhause an der Gartenstraße ange-
kauften Areal soll in möglichst praktischer Anordnung und
in harmonischem Einklang mit den bestehenden Gebäu-
lichkeiten ein neues Schulhaus mit der Turnhalle
erstellt werden.

Für deu Bau eiues ueue« Bahuhof- «ud Post-
gebaudes i« WalÄstatt (App. A./Rh.) beschloß die Ge-
meindeoersammlung die Ausrichtung einer Gemeindesub-
vention von 20°/o, im Maximum aber 26,000 Fr.

Die Bautätigkeit i» Zofinge» setzt laut „Zofinger-
Tagblatt" auf den nahen Frühling in erfreulicher
Weise ein. Das große Geschäftshaus der Verlagsfirma
Ringier à Co. westlich der Bahnstation Zofingen be-

ginnt allmählich aus den Fundamenten herauszuwachsen.
Zahlreiche Arbeiter finden dort lohnenden Verdienst. Aber
auch an Wohnbauten gehen verschiedene Projekte der
Verwirklichung entgegen. So erstellt die Firma Widmer
Söhne, Baugeschäft, in «der Machen eine Gruppe von
drei Wohnhäusern. Ferner sind an der Halde des Bergli,
an der Luzernerstraße, auf dem nordöstlichen Heitern-
platz und im Amslergut neue Wohnbauten ausgeschrieben.
Geplant sind weitere Bauten im Schürst- und Kunzenbad-
gebiet, im Henzmann und an der Mühletalstraße. Die
private Initiative wird die Wohnungsnot, die in Zo-
fingen immer noch nicht ganz behoben ist, nach und nach
doch beseitigen. Es ist erfreulich, daß namentlich auch

für Arbeiterfamilien die Wohngelegenheiten immer besser

gestaltet werden. Manches bleibt in letzterer Hinsicht
freilich noch zu tun.

Die Maschinenversicherung.
Bon I. Frey. Ingenieur der Basler Verstcherungs-Gesellschaft

gegen Feuerschaden.

Einzelne Maschinen, maschinelle Anlagen wie ganze
Maschinenparks, die für auszuführende Arbeitsleistungen
aufgestellt sind, gegen Schäden, selbst gegen gänzliche

Zerstörung durch Versicherung zu schützen, ist nicht neu,
wenn gleich diese Versicherungsart als das jüngste Glied
des Versicherungswesens bezeichnet werden darf.

Die Geburtsstätte der Maschinenversicherung ist Deutsch-
land, und hat sich diese dort, in dem größten kontinen-
talen Industriestaats, derart gut eingeführt, daß solche

mit den bekanntesten Versicherungsarten Schritt hält.

Dies ist auch gewiß der treffendste Beweis, daß die

Maschinenversicherung einem Bedürfnis mit wirtschaft-
licher Bedeutung entspricht.

Es ist gewiß nicht zu verkennen, daß auch in der
Schweiz im Laufe der Zeit ganz gewaltige Werte in
Arbeits-, Betriebs-, Werkzeug- und Transportmaschinen
investiert wurden, die jeglicher Gefahr teilweiser oder
gänzlicher Zerstörung unterlegen sind.

Die Maschinenversicherung, die auch der Oberaufsicht
des eidgen. Versicherungsamtes unterstellt ist, bezweckt
einzelne Maschinen wie auch insbesondere ganze Ma-
schinenanlagen irgend welchen Charakters mit einer be-
stimmten Sicherheit gegen wirtschaftliche Gefahren zu
schützen, welche durch unvorhergesehene Schäden sich

plötzlich einzustellen vermögen.
Jede Versicherung ist dazu angetan, eingetretene Schä-

den auf tragfähige Schultern zu übertragen, wodurch stch

der Versicherte vor unberechenbaren Wtederinstand-
stellungsausgaben schützt und dadurch sich seine Weiter-
existenz bewahrt. Diese Tatsache trifft auch bei der Ma-
schinenversicherung in feiner ganzen Folgenschwere zu
dadurch, daß die notwendigen Mittel zur Wiederherstel-
lung oder Neuanschaffung zerstörter Objekte an Hand
gegeben werden. Und es darf wohl die Behauptung auf-
gestellt werden, daß bei den gegenwärtigen, immer noch
anhaltenden Teuerungsoerhältniffen jede Maschinenver-
sicherung umso angebrachter ist.

Der -beim Zugrundegehen einer Maschine entstehende
Schaden bringt im Allgemeinen noch weitere Folgen mit
sich; er beschränkt stch nicht nur auf die Kosten der
Wiederinstandstellung oder der Neuanschaffung der be-

schädigten Maschine, sondern auch auf den wirtschaft-
lichen Schaden des Produklionsausfalles. Es kommen
daher nicht nur die Wiederherstellungskosten für die er-
littenên Havarien, sondern in nicht minderem Maße auch
die Abwendung von Erzeugungsstockungen in Frage.

Als eine weitere, nicht zu unterschätzende Schaden-
folge ist in vielfachen Fällen die Entwertung des Ge-
samtunternehmens durch Zerstörung von Maschinen zu
verzeichnen, weil das verloren gegangene Bilanzaktivum,
welches für die Aufrechterhaltung des Betriebes notwen-
dig ist, zu einem den früheren Anschaffungspreis weit
übersteigenden Preis neu beschafft werden muß.

Da jedes Unternehmen mit seinen Kapitalien, Be-
dürfnisfen, Erzeugnissen und nicht zuletzt mit seiner Ar-
beiterschaft in das Wirtschaftsleben als treibender Faktor
eingreift, so ist die Maschinenversicherung von nicht zu
unterschätzender wirtschaftlich-sozialer Bedeutung.
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aRanigfadßer 2lrt ftnb bie Urfadßen, auS benen Un»
fälle an SRafdßinen entfielen.

Vielfach ßanbelt eS fitf) um Unacßtfamfeit, Nadßtäffig»
feit ober gar VöSroilttgfett non Seiten ber 2lr6eiter.
Stets nur juoerläfftgeS, pünftlidßeS unb gutwilliges 33e»

trie&Sperfonal für bie Sßartung oon Nlafdßinen ju ge=
rotnnen, mar unb ift baS Veftreben einer jeben VetriebS»
leitung, bleibt aber troß forgfättiger 2IuSroaßl eine Un=

möglicßfeit. Unb felbfi bent oorficßtigfien Arbeiter unb
SRafcßtnenroärter fann ein fehler unterlaufen, melier
für bie geroartete SNafdßine, ja eoent. für ben gefamten
Vetrteb pm Verhängnis wirb.

Nlafdßinenbefefte roerben meiftenS burcß geringfügige
Urfadßen ßeraufbefcßrooren. DaS Siegeniaffen oon ißutj»
fjabern, eines SGBerfjeugeS, eines VoljenS, eines SlrbeitS»
fiüdfeS, einer Ölfanne unb bergt auf ber in ©ang ge=

brauten SlrbeitSmafcßine fönnen leicßterbingS bie Utfacßen
oon Vrüdßen an ©etriebe unb 3ahntäbern, bie 35er»

frümmung oon SBeßen, ©eftängen unb Rebeln roerben.
DaS Sodferroerben oon teilen aller 2lrt, Stiften,

Voljen, Strauben unb SRuttern, ungenügenbe Schmie»

rung, Verroenbung fcßlecßten SdßmiermaterialS ober baS

Verftopfen oon Scßmterfanälen fönnen ju erheblichen
SRaSdhinenfdßäben führen.

Naturereigniffe, roie Sturm, SEBolfenbrucß, ©isgang ftnb
gefürdhtete ©lementargeroalten für hpbraultfcße Slnlagen.

SOBaffermangel ift ber böfe geinb ber Dampffeffel»
anlagen. Durch foldhen herbeigeführte Sdfjäben ftnb nidht
nur erheblichen Soften, fonbern audh langanbauernben
VetriebSunterbredßungen unterworfen. Sodfer geroorbene
Kreujfopffeile an Dampfmafcßlnen, Komprefforen unb
Kolbenpumpen, SBafferfdßläge an Dampfmafdhinen»3t)lin»
bern finb Urfadhen ju teuern unb jeitraubenben Nepata»
turen. DaS ©inbringen eines grembförperS in bie Ve»

fdhaufelung einer SBaffer», ober nodh fdhlimmer, einer
Dampfturbine, ober auch "«r ba§ Socferroerben einer
einzigen Sdhaufel oerurfacßen ben fogcnannten Schaufel»
falat. ©leftrifdße Nlotore unb Stromerjeuger, DranS»
formatore, Apparate unb Seitungen ftnb ber Kurjfdßluß»
gefahr unb bamit ben fdhroetften ßerftörungen auSgefeßt.

2Iber nicht nur äußere Urfadhen fönnen ju SRafcfjinen»

fchäben unb Verheerungen führen, fehr oft finb ei audh

unftcßtbare geinbe roie ©uß» unb SRaterialfeßler, nidht
auigeglidhene SERaterialfpannungen unb fonftruftioe 9Ran=
gel, bie alle unbemerft Veranlaffung ju plößlidßen oer»
heerenben 3«rftörungen geben fönnen. •

©egenftanb ber Verfielerung gegen Schöben an
SHafdhtnen ftnb Dampffeffel, mafdhtneHe Vorrichtungen,
ülrbeitSmafdßinen tc., folange biefe betriebsfertig montiert
ftnb, jroecfi Reinigung ober DiSlojierung innerhalb bei
Vetriebigrunbftüdfei bemontiert ober montiert roerben, bie :

1. burcß einen unoorhergefehenen, plößlidß eintreten»
ben VetriebiunfaU,

2. buret) Ungefc£)idflic£)feit, gaßrläffigfeit ober Vöi»
roilltgfeit ber Arbeiter ober anberer V^rfonen,

3. burdh Kurjfcßtuß,
4. burdh Sroft, Sturm unb ©iigang entfielen,
5. auf ©uß», SRaterial» itnb KonftruftionSfeßler ju»

rücfjuführen finb.
Die Versicherung erfireeft fidh bagegen nid|t auf

VetriebSunfäße, bie fidh auf bett natürlichen Vetfcßleiß,
ali ffolge bauernber ©inflüffe bei Vetrtebei, jurüdfführen
laffen. @S ift unb fann nidht Aufgabe einer Verftcßerung
fein, für Schaben aufjufommen, bie einer unoermeib»
baren SBirfung oon regelmäßig ju oerridhtenben SlrbeitS»

leiftungen unterworfen ftnb. 9lu§ analogem ©runbe finb,
ohne Nücffidßt auf bie {folgen, bie Vilbung oon Keffel»
fieinanfaß unb Noft oon ber Verftdherung auSgefcßloffen.

3n bie Verftdherung finb ferner meßt etngefcßloSfen
alle Vkrfjeuge, bie für eine beftimmte IrbeitSleiftung

auSgeroecßfelt roerben fönnen, roie auch Schöben an Vie»
men, Seilen, {formen, gjfotrijen unb SBaljen.

Schöben, bie burdh ©raub, ©jplofton, VHßfdßlag,
burdh Söfdßen unb Nieberreißen bei unb nach einem
Vranbe entfielen, bie burdh fatafirophale ©reigniffe roie
©rbbeben, ©rbfenfungen, gelifturj, überfcßroemmungen
oerurfadht roerben, ober burdh 2lufrußr, milttärifdh« SRaß»
nahmen im Kriege ober KriegSjuftanbe, SluSfiänbige unb
9luSgefperrte, oerurfadht roerben, erftreefen fteß nicht in
bie ©rfaßpffidßt.

ffür Schöben, ßeroorgerufen burdh überfeßreiten ber
juläfftgen §ödhftbeanfpru<hung ober welche burdh be=

gangene §eßler entftanben finb, bie bereits an Objeften
bei 3lbfdßluß einer Verftdherung oorßanben unb ben oer»
antroortlidhen Organen beS VerftcßerungSnehmerS be»

fannt waren ober für bie ber Sieferant haftet ; bie burcf)
ben VerftdherungSnehmer ober beffen oerantroortlidhe
Settung oorfätjlich ober grobfahrläffig entftanben finb,
haftet bie Verftdherung nicht.

Die Verftdherung leiftet ©rfat) burdh ©ntridhtung oon
80 % ber entftanbenen Koften für bie ÜBieberljerfteßung
refp. ©rneuerung ber befdhöbigtjn Sßlafchinenteile, roobei
bie Verausgabungen für gewöhnliche brachten unb ber
Söhne unter Bngrunbelegung ber jeroeilS geltenben, ortS»
üblichen Stunbenlöhne, foroie auch ^ normalen Vegie»
unfoften etnbejogen roerben. SCßeitere 3ufdhläge, roie auch
eoent. bei Qnftanbfteßung angebradhte Veränberungen
unb Verbefferungen finb oon einer ©ntfdhäbigung auS»

gefdhloffen. Durch befonbere Vereinbarung fönnen ©il»
fradhten, Sonn, {feiertags» unb Nachtarbeit in bie Ver»
Sicherung einbejogen roerben.

3ft ber Neuwert eines oerfidherten ObjefteS jujüg»
lieh Stacht», {funbament», ©inmauerungSfoften unb Nton»
tagelöhne größer als bie barauf oerfidherte Summe, fo
haftet bie VerfidherungSgefeßfchaft nur nach bem Ver»
hättniS biefer jum Neuwert, ffür ben VerftdherungS»
nehmer ift eS baljer wichtig, baß er bei 2lbfcf)Iuß einer
Verficherung genügenb oerfidhert, b. h- ber Verficßerung
bie urfprünglidhen Neuwerte jugrunbe legt. Nluß in
einem Sdhabenfaße j. V. ein ^»auptteil einer SNafdjine
erneuert roerben ober ift eine Niafcßine berart jerjtört
roorben, baß eine Neparatur unburdhführbar roirb, alfo
bureß bie SBieberherfteßung, refp. burdh Me Neubefdßaf»
fung ber SSert beS oerfidherten ObjefteS gegenüber bem
SSert, ben baSfelbe unmittelbar oor bem Sdhabenfaße
hatte, ftd) roefentlidh erhöht, fo roirb unter angemeffener
Verüctfichtigung beS fidh ergebenben UnterfdhiebeS jroifdhen
3ltt» unb Neuwert bie ©rfatfleiftung feftgefteflt. ©in
©lei^eS trifft ju, roenn bie SBieberherfteßungSfoften ben

3eitroert erreichen ober überfteigen. Vei ber Sßieberher»
Steßung nodh oerroenbbare Deile roerben in bie ©rfatj»
leiftung einbejogen.

©runbfählidh foßen afle SNafcßinen unb oorßanbenen
©inrießtungen einer SBerfanlage in bie Vetficßerung auf»

genommen roerben unb meßt etwa nur biejenigen Ob»

jefte, bie einer erhöhten ©efaßr auSgefeßt finb. Vei
größeren SBetfen mit eigener Kraftanlage finb beifpielS»
roeife bie Keffel» unb Kraftmafcßinenanlage mit aflem

3ubeßör an ^Rohrleitungen, Apparaten, Schaltanlagen jc.

ju oerfidhern. 311S felbftönbig ju oerfichernbe SBerfftätte»
einleiten finb in Vetracßt ju jießen : bie ©ießerei, bie

Nlobeflfcßreinerei, bie Scßmiebe; bie me^anifdßen SGßerf»

ftätten roie: Dreherei, Sdßleiferei, ffräferei, |jobIerei, Voß»

rerei, bie Sdßlofferet unb bie SRontage: bie Kranen in
biefen leßteren roie audß biejenigen auf ben Sagerpläßen,
bie DranSportoorricßtungen ufro. Vei ©injelantrieb oon
größeren SlrbeitSmafdßinen burdß ©leftromotor fann fo»

rooßl biefer aßein rote auch umgefeßrt bie SlrbeitSmafdßtne
für fidß aßein in bie Verficherung aufgenommen roerben.

DaS ,©efagte gilt audß für ©ruppenantrtebe.

Jllustr. schweìz. Handw.Zeitung („Meisterblatt") Rr. 49

Manigfacher Art sind die Ursachen, aus denen Un-
fälle an Maschinen entstehen.

Vielfach handelt es sich um Unachtsamkeit, Nachlässig-
keit oder gar Böswilligkeit von Seiten der Arbeiter.
Stets nur zuverlässiges, pünktliches und gutwilliges Be-
triebspersonal für die Wartung von Maschinen zu ge-
winnen, war und ist das Bestreben einer jeden Betriebs-
leitung, bleibt aber trotz sorgfältiger Auswahl eine Un-
Möglichkeit. Und selbst dem vorsichtigsten Arbeiter und
Maschinenwärter kann ein Fehler unterlaufen, welcher
für die gewartete Maschine, ja event, für den gesamten
Betrieb zum Verhängnis wird.

Maschinendefekte werden meistens durch geringfügige
Ursachen heraufbeschworen. Das Liegenlassen von Putz-
hadern, eines Werkzeuges, eines Bolzens, eines Arbeits-
stückes, einer Ölkanne und dergl. auf der in Gang ge-
brachten Arbeitsmaschine können leichterdtngs die Ursachen
von Brüchen an Getriebe und Zahnrädern, die Ver-
krümmung von Wellen, Gestängen und Hebeln werden.

Das Lockerwerden von Keilen aller Art, Stiften,
Bolzen, Schrauben und Muttern, ungenügende Schmie-
rung, Verwendung schlechten Schmiermaterials oder das
Verstopfen von Schmterkanälen können zu erheblichen
Maschinenschäden führen.

Naturereignisse, wie Sturm, Wolkenbruch, Eisgang sind
gefürchtete Elementargewalten für hydraulische Anlagen.

Wassermangel ist der böse Feind der Dampfkessel-
anlagen. Durch solchen herbeigeführte Schäden sind nicht
nur erheblichen Kosten, sondern auch langandauernden
Betriebsunterbrechungen unterworfen. Locker gewordene
Kreuzkopfkeile an Dampfmaschinen, Kompressoren und
Kolbenpumpen, Wasserschläge an Dampfmaschinen-Zylin-
dern sind Ursachen zu teuern und zeitraubenden Repara-
turen. Das Eindringen eines Fremdkörpers in die Be-
schaufelung einer Wasser-, oder noch schlimmer, einer
Dampfturbine, oder auch nur das Lockerwerden einer
einzigen Schaufel verursachen den sogenannten Schaufel-
salat. Elektrische Motore und Stromerzeuger, Trans-
formatore, Apparate und Leitungen sind der Kurzschluß-
gefahr und damit den schwersten Zerstörungen ausgesetzt.

Aber nicht nur äußere Ursachen können zu Maschinen-
schäden und Verheerungen führen, sehr oft sind es auch

unsichtbare Feinde wie Guß- und Materialfehler, nicht
ausgeglichene Materialspannungen und konstruktive Män-
gel, die alle unbemerkt Veranlassung zu plötzlichen ver-
Heerenden Zerstörungen geben können. '

Gegenstand der Versicherung gegen Schäden an
Maschinen sind Dampfkessel, maschinelle Vorrichtungen,
Arbeitsmaschinen :c., solange diese betriebsfertig montiert
sind, zwecks Reinigung oder Dislozierung innerhalb des

Betriebsgrundstückes demontiert oder montiert werden, die :

1. durch einen unvorhergesehenen, plötzlich eintreten-
den Betriebsunfall,

2. durch Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit oder Bös-
Willigkeit der Arbeiter oder anderer Personen,

3. durch Kurzschluß,
4. durch Frost, Sturm und Eisgang entstehen.
5. auf Guß-, Material- und Konstruktionsfehler zu-

rückzusühren sind.
Die Versicherung erstreckt sich dagegen nicht auf

Betriebsunfälle, die sich auf den natürlichen Verschleiß,
als Folge dauernder Einflüsse des Betriebes, zurückführen
lassen. Es ist und kann nicht Aufgabe einer Versicherung
sein, für Schäden aufzukommen, die einer unvermeid-
baren Wirkung von regelmäßig zu verrichtenden Arbeits-
leistungen unterworfen sind. Aus analogem Grunde sind,
ohne Rücksicht auf die Folgen, die Bildung von Kessel-

steiuansatz und Rost von der Versicherung ausgeschlossen.

In die Versicherung sind ferner nicht eingeschlossen
alle Werkzeuge, die für eine bestimmte Arbeitsleistung

ausgewechselt werden können, wie auch Schäden an Rie-
men. Seilen, Formen, Matrizen und Walzen.

Schäden, die durch Brand, Explosion, Blitzschlag,
durch Löschen und Niederreißen bei und nach einem
Brande entstehen, die durch katastrophale Ereignisse wie
Erdbeben, Erdsenkungen, Felssturz, Überschwemmungen
verursacht werden, oder durch Aufruhr, militärische Maß-
nahmen im Kriege oder Kriegszustande, Ausständige und
Ausgesperrte, verursacht werden, erstrecken sich nicht in
die Ersatzpflicht.

Für Schäden, hervorgerufen durch überschreiten der
zulässigen Höchstbeanspruchung oder welche durch be-

gangene Fehler entstanden sind, die bereits an Objekten
bei Abschluß einer Versicherung vorhanden und den ver-
antwortlichen Organen des Versicherungsnehmers be-

kannt waren oder für die der Lieferant haftet; die durch
den Versicherungsnehmer oder dessen verantwortliche
Leitung vorsätzlich oder grobfahrlässig entstanden sind,
haftet die Versicherung nicht.

Die Versicherung leistet Ersatz durch Entrichtung von
80 °/o der entstandenen Kosten für die Wiederherstellung
resp. Erneuerung der beschädigten Maschinenteile, wobei
die Verausgabungen für gewöhnliche Frachten und der
Löhne unter Zugrundelegung der jeweils geltenden, orts-
üblichen Stundenlöhne, sowie auch die normalen Regie-
Unkosten einbezogen werden. Weitere Zuschläge, wie auch
event, bei Jnstandstellung angebrachte Veränderungen
und Verbesserungen sind von einer Entschädigung aus-
geschlossen. Durch besondere Vereinbarung können Eil-
frachten. Sonn, Feiertags- und Nachtarbeit in die Ver-
sicherung einbezogen werden.

Ist der Neuwert eines versicherten Objektes zuzüg-
lich Fracht-, Fundament-, Einmauerungskosten und Mon-
tagelöhne größer als die darauf versicherte Summe, so

haftet die Versicherungsgesellschaft nur nach dem Ver-
hältnis dieser zum Neuwert. Für den Versicherungs-
nehmer ist es daher wichtig, daß er bei Abschluß einer
Versicherung genügend versichert, d. h. der Versicherung
die ursprünglichen Neuwerte zugrunde legt. Muß in
einem Schadenfalle z. B. ein Hauptteil einer Maschine
erneuert werden oder ist eine Maschine derart zerstört
worden, daß eine Reparatur undurchführbar wird, also
durch die Wiederherstellung, resp, durch die Neubeschaf-
fung der Wert des versicherten Objektes gegenüber dem

Wert, den dasselbe unmittelbar vor dem Schadenfalle
hatte, sich wesentlich erhöht, so wird unter angemessener
Berücksichtigung des sich ergebenden Unterschiedes zwischen
Alt- und Neuwert die Ersatzleistung festgestellt. Ein
Gleiches trifft zu, wenn die Wiederherstellungskosten den

Zeitwert erreichen oder übersteigen. Bei der Wtederher-
stellung noch verwendbare Teile werden in die Ersatz-
leistung einbezogen.

Grundsätzlich sollen alle Maschinen und vorhandenen
Einrichtungen einer Werkanlage in die Versicherung auf-
genommen werden und nicht etwa nur diejenigen Ob-
jekte, die einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind. Bei
größeren Werken mit eigener Kraftanlage sind beispiels-
weise die Kessel- und Kraftmaschinenanlage mit allem
Zubehör an Rohrleitungen, Apparaten, Schaltanlagen:c.
zu versichern. Als selbständig zu versichernde Werkstätte-
einheiten sind in Betracht zu ziehen: die Gießerei, die

Modellschreinerei, die Schmiede; die mechanischen Werk-
stätten wie: Dreherei, Schleiferei, Fräserei, Hobleret, Boh-
rerei, die Schlosserei und die Montage: die Kränen in
diesen letzteren wie auch diejenigen auf den Lagerplätzen,
die Transportoorrichtungen usw. Bei Einzelantrieb von
größeren Arbeitsmaschinen durch Elektromotor kann so-

wohl dieser allein wie auch umgekehrt die Arbeitsmaschtne
für sich allein in die Versicherung aufgenommen werden.

Das.Gesagte gilt auch für Gruppenantrtebe.
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Sal äßefentltdge bei ber Viafcginenoerftcgerung ift,
rote bereits ermähnt, bag ftetl ber Sleuroert ber 90ta=

feinen oerftcgert unb fomit erreicht wirb, bag bie 2ßte=

berinffanblftellungsfoffen auf ®runb bei üfteumertel ber
©rfagteile pr Vergütung gelangen.

Sie Prämien finb je nacg Art unb ©garatter ber
in grage îommenben Betriebe oerfcgieben unb oariieren
innerhalb beffimmter ©renken.

@1 ift $u TOÜnfcE)ert, bag non Seiten ber Snbuftrlen
unb ©emerbe aller Art audg in ber ©cgroeij, too bie
etngeimifdgen Snftitute ftetl oorbilbltcg arbeiteten, biefe
neue Verficgerunglart mit Sntereffe begrügt unb auf»

genommen mirb, umfomegr, all beren SRü^Eic^feit fiel)
nidgt oerfennen lägt.

U«iks*im«an.
©tögeuöffifdje ©ewerbegefeggebung. Sal ©ibge»

nöffifdge Arbeitsamt, bal mit ben Vorarbeiten pr fünf»
tigen ©emetbegefeggebung bei Bunbel beauftragt tourbe,
gat all beren erften Seil einen ©efetjelentrourf über bie

beruflicheAulbitbung fertiggestellt, ber zunäcgft ben
juftänbigen ßantonlbegörben, ben Berufloerbänben, gadg»
faulen unb roeitern Sntereffenten pr Vernegmlaffung
pgefteUt mirb. Siefer ©efetjentrourf lägt fieg oon bem
©ebanfen" leiten, bie Berufltüdgtigleit burch görberung
ber'beruflichen Aulbilbung bei ïtacgroucgfes auf jebe
geeignete SBeife ju heben. Aulgefcgaltet ftnb Beftimmungen
über ben Segrlinglfcgug in ber 3Jteinung, bag beren ©rlag
in einem anbern ©efeg erfolgen foU, nämtieg in einem

Arbeitlfcguggefeg, bal auger auf bie Segrlinge
roenigftenl auf alle mtnberjährigen Arbeiter Anroenbung
finben müffe. Audg bie Befiimmungen pm ©dguge
beS©emerbel foHen in einem umfaffenben ©efeg be»

fonberl georbnet merben. Sem BunbeSgefeg über bie

betuflidge Aulbilbung merben Çanbroer! unb Snbufirie,
Öanbel unb Berïegr unterfteHt.

©in SJUnbeftalter für Segrlinge mirb nidgt feftgefegt,
fonbern nur oerlangt, bag biefelben aul ber primär»
fdgulpfficgt entlaffen feien. Segrlinge barf nur annehmen,
mer fie ogne ©efägrbung igre! förperltcgen unb geigigen
SBogll in feinem Betrieb faeggemäg aulpbilben imftanbe
ift. Sal Segroergältnil ift bureg fcgriftlicge Verträge

p regeln. Surdg Verorbnung bei Bunbelratel fönnen
Beftimmungen eine! ©efamtarbeitloertragel über bal
Segroergältnil auf alle Angehörigen bei betregenben Be

rufl anmenbbar erllärt merben. Ser ©ntrourf regelt
roeiter bie SSitïungen bel Segroergältniffel, bie Aufficgt
über balfelbe. Sauer unb ©rlöfdgen, bie Segrlinglprüfung,
über bie ^fliegt pm Befucge bei berugiegen Unterridgtl
ufm. Ser Bunb gemägrt Beiträge bil pr .ßälfte ber
anberroeitigen Seiftungen an Segrlinglprüfungen, ©tipen»
bien, Anftalten, Spulen unb Äurfe für BerufSbitbung,
an bie Aulbilbung unb SBeiterbilbung oon Segrlräften,
foroie pr görberung ber gaulroirtfdgaftlidgen Aulbilbung.
Ser Vollzug bei ©efegel ig ©aege ber Äantone.

Bil ©nbe Au g u ft lönnen oon Sntereffenten A b »

änberunglanträge p biefem ©efegelentrourf beim
©ibgenöffifegen Arbeitsamt in Bern eingereicht
merben.

©rgnöttiiflöfchttg. Ser Verein fdgroeijerifeger
Vtaf dginen SnbuftrietIer gat tn einer an bal ©ib=

genöffifdge Suftiz» unb ^olijeibepartement unb an bal
©ibgenöfftfege Volflmirtfdgaftlbepartement geridgteten ©in»

gäbe bte grunbfägtidge Verlängerung ber 15 Sagre
betragenben mapmalen ©dgugbauer ber
ftfjmeijerifdgen @rfinbunglpatente um brei
eoent. um fünf Sagre nadggefudgt. @r begründet
biefel ©efudg u. a. bamit, bag in jaglreicgen Snbuftrie»

länbern bte gtage ber Verlängerung bereits aufgerollt
roorben fei unb in mehreren tnzmifdgen igre Söfung ge»

funben gäbe. in ber im ©efudg gebotenen flberfiegt ig
benn audg naeggeroiefen, bag megrere roidgtige Staaten
eine längere ißatentbauer gaben all mir ober im Begriffe
gegen, eine foldge einpfügren.

Sn biefem midgtigen fßunfte fottte möglidgfte Über«

eingimmung befiegen. Ser fegroeijerifege ©rgnber oer»
biene nidgt meniger Berüctfidgtigung all ber aullänbifdge
unb bürfe nidgt burdg bie eigene ©efeggebung benadgteiligt
merben. Sie îritifdgen Reiten, tn benen mir uni begnben,
laffen biefel ©rforbernil boppelt beredgtigt erfegetnen.
Sie lang anbauernbe Ätifil gäbe bie Ausbeutung man»
dger ©rfinbungen in befonberem SRage erfdgroert.

3u biefen ©rroägungen fomme nodg bie ©orge um
bie ©rgaltung oon Arbeitlmöglidgfeiten für unfer Sanb.
©in oerlängerter ißatentfdgug roerbe bap beitragen, na»

menttieg unferer ©jportinbugrie tn igrem fdgroeren @çi=

genjîampfe einige ©rletdgterung p bringen. ©I fei etn
©ebot ber ©eredgtigîeit unb gefunber SBirtfdgaftlpolitit,
bte beantragte Verlängerung oorpnegmen.

Oerkebrswese«.
Vßerfpuginönftrie unb ©igmeijer Vtuftcrmeffe

1924. (©ingefanbt.) ©ïport geigt für bie fdgmeiprifdge
Voltlrairtfdgaft fobiel all Seben. SBieberaufbau unb
Äampf um ben Abfag auf bem Sßeltmarlt finb fragen,
bie unzertrennbar mit bem ©efamtmogl unferel Volfel
oerlnüpft finb. Ser SBieberaufbau unb bie SBeiterent»

midtlung ber äBirtfdgaft bebingen audg überall bie An»
menbung rationeflfter B^obultionlmittel, b. i. gödgge
Seigung mit geringgem Äraftaufroanb unb Seigung bon
5ßrftzifionlarbeit.

Sie fdgroeizerifege SBertjeuginbugrie, beren ©peug»
niffe SBeltruf beftgen unb bie nur fdgulb ber zerrütteten
allgemeinen mirtfdgaftlidgen Sage nidgt gebügtenben Ab»
fag gnben, gat fidg aber audg bie Uebertegung jur ißgiegt
zu maegen, bag bie ©ntroiölung biefer ©runblage aller
^robultion fegr garl abgängig ift bon Vergleicglmög»
tidgfeiten, roie übergaupt bon ber Organifation bei ißro»
bultionlmittelmarftel. Sie gefägrlidgfte Äonfurrenz ber
fegroeizerifegen SSertzeuginbugrie ift unzraeifelgaft bie
bentfdge; igre gortfegritte unb igre ÜJtadgtgeHung zmingen
uni zu ernfter Beurteilung unb Vergleidgung. ©I bürgen
belgalb bie nadgfolgenben Aulfügrungen fegr ber Be»
adgtung unb bei Ueberbenfenl roert fein.

8m Vagmen ber Seipgiger SJieffe beftegt geute be»

reitl eine befonbere tedgnifege SDÎeffe, inbem Seutfdglanbl
groge Vetbänbe, b. g. bie Berbinbungen bon Firmen
gleichgerichteter ißrobuttion fidg zufammengetan gaben,
um gefdgloffene Aulgellungen in bie SBege z" leiten.
3Bal im Befonbern bie SBerfzeuginbuftrie betrifft, fo
berichtet biefe ber „internationalen9Jieffe»3eitung" (bergl.
Ar. 101): „Ser Verein beutfdger SBerfzeugfabritanten
marfdgiert an ber ©pige unb gat fdgon feit Sagten in
ftänbiger VerboHlommnung aQe girmen z" einer ge»

meinfamen Aulftellung unter zielbemugter Seitung ber»

anlagt, fobag ber beutfdge Söerfzeugmafdginenbau fidg
in feiner ganzen ©rogartigleit auf ber tedgnifdgen Vteffe
barbietet."

Unfere eingeimifegen Betriebe ber SBerfzeuginbugrie
müffen fidg bie Vorteile, bie bie moberne Vteffe bietet,
in igrem eigenften intereffe ebenfaKl z« uuge madgen
burch eine umfaffenbe Beteiligung an ber bom 17. bil
27. Éîai ftattfinbenben ©dgroeizer Vtuftermeffe in
Bafel, um auf biefem grogen nationalen Vtarfte gei»

mifdger Qualitätlmare igre Seigunglfägigfeit bor bem

in» unb Aullanbe in mitffamfter[gorm ju bezeugen.
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Das Wesentliche bei der Maschinenversicherung ist,
wie bereits erwähnt, daß stets der Neuwert der Ma-
schinen versichert und somit erreicht wird, daß die Wie-
derinstandsstellungskosten auf Grund des Neuwertes der
Ersatzteile zur Vergütung gelangen.

Die Prämien sind je nach Art und Charakter der
in Frage kommenden Betriebe verschieden und variieren
innerhalb bestimmter Grenzen.

Es ist zu wünschen, daß von Seiten der Industrien
und Gewerbe aller Art auch in der Schweiz, wo die
einheimischen Institute stets vorbildlich arbeiteten, diese
neue Versicherungsart mit Interesse begrüßt und auf-
genommen wird, umsomehr, als deren Nützlichkeit sich

nicht verkennen läßt.

Eidgenössische Gewerbegesetzgebung. Das Eidge-
nössische Arbeitsamt, das mit den Vorarbeiten zur künf-
tigen Gewerbegesetzgebung des Bundes beauftragt wurde,
hat als deren ersten Teil einen Gesctzesentwurf über die

beruflicheAusbildung fertiggestellt, der zunächst den
zuständigen Kantonsbehörden, den Berufsverbänden, Fach-
schulen und weitern Interessenten zur Vernehmlassung
zugestellt wird. Dieser Gesetzentwurf läßt sich von dem
Gedanken? leiten, die Berufstüchtigkeit durch Förderung
der' beruflichen Ausbildung des Nachwuchses auf jede
geeignete Weise zu heben. Ausgeschaltet sind Bestimmungen
über den Lehrlingsschutz in der Meinung, daß deren Erlaß
in einem andern Gesetz erfolgen soll, nämlich in einem

Arbeitsschutzgesetz, das außer auf die Lehrlinge
wenigstens auf alle minderjährigen Arbeiter Anwendung
finden müsse. Auch die Bestimmungen zum Schutze
des Gewerbes sollen in einem umfassenden Gesetz be-

sonders geordnet werden. Dem Bundesgesetz über die

berufliche Ausbildung werden Handwerk und Industrie,
Handel und Verkehr unterstellt.

Ein Minvestalter für Lehrlinge wird nicht festgesetzt,

sondern nur verlangt, daß dieselben aus der Primär-
schulpflicht entlassen seien. Lehrlinge darf nur annehmen,
wer sie ohne Gefährdung ihres körperlichen und geistigen

Wohls in seinem Betrieb fachgemäß auszubilden imstande
ist. Das Lehrverhältnis ist durch schriftliche Verträge
zu regeln. Durch Verordnung des Bundesrates können

Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages über das
Lehrverhältnis auf alle Angehörigen des betreffenden Be
rufs anwendbar erklärt werden. Der Entwurf regelt
weiter die Wirkungen des Lehrverhältniffes. die Aufsicht
über dasselbe. Dauer und Erlöschen, die Lehrlingsprüfung,
über die Pflicht zum Besuche des beruflichen Unterrichts
usw. Der Bund gewährt Beiträge bis zur Hälfte der
anderweitigen Leistungen an Lehrlingsprüfungen. Stipen-
dien, Anstalten, Schulen und Kurse für Berufsbildung,
an die Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften,
sowie zur Förderung der hauswirtschaftlichen Ausbildung.
Der Vollzug des Gesetzes ist Sache der Kantone.

Bis Ende August können von Interessenten A b -

änderungsanträge zu diesem Gesetzesentwurf beim
Eidgenössischen Arbeitsamt in Bern eingereicht
werden.

Erfindungsschutz. Der Verein schweizerischer
Maschinen-Industrieller hat in einer an das Eid-
genössische Justiz- und Polizeidepartement und an das

Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement gerichteten Ein-
gäbe die grundsätzliche Verlängerung der 15 Jahre
betragenden maximalen Schutzdauer der
schweizerischen Erfindungspatente um drei
event, um fünf Jahre nachgesucht. Er begründet
dieses Gesuch u. a. damit, daß in zahlreichen Industrie-

ländern die Frage der Verlängerung bereits aufgerollt
worden sei und in mehreren inzwischen ihre Lösung ge-
funden habe. In der im Gesuch gebotenen Übersicht ist
denn auch nachgewiesen, daß mehrere wichtige Staaten
eine längere Patentdauer haben als wir oder im Begriffe
stehen, eine solche einzuführen.

In diesem wichtigen Punkte sollte möglichste Über-
einstimmung bestehen. Der schweizerische Erfinder ver-
diene nicht weniger Berücksichtigung als der ausländische
und dürfe nicht durch die eigene Gesetzgebung benachteiligt
werden. Die kritischen Zeiten, in denen wir uns befinden,
lassen dieses Erfordernis doppelt berechtigt erscheinen.
Die lang andauernde Krisis habe die Ausbeutung man-
cher Erfindungen in besonderem Maße erschwert.

Zu diesen Erwägungen komme noch die Sorge um
die Erhaltung von Arbeitsmöglichkeiten für unser Land.
Ein verlängerter Patentschutz werde dazu beitragen, na-
mentlich unserer Exportindustrte in ihrem schweren Exi-
stenzkampfe einige Erleichterung zu bringen. Es sei ein
Gebot der Gerechtigkeit und gesunder Wirtschaftspolitik,
die beantragte Verlängerung vorzunehmen.

oerittdttmte».
Werkzeugindnstrie und Schweizer Mustermesse

1924. (Eingesandt.) Export heißt für die schweizerische
Volkswirtschaft soviel als Leben. Wiederaufbau und
Kampf um den Absatz auf dem Weltmarkt sind Fragen,
die unzertrennbar mit dem Gesamtwohl unseres Volkes
verknüpft sind. Der Wiederaufbau und die Weiterent-
Wicklung der Wirtschaft bedingen auch überall die An-
Wendung rationellster Produktionsmittel, d. i. höchste

Leistung mit geringstem Kraftaufwand und Leistung von
Präzisionsarbeit.

Die schweizerische Werkzeugindustrie, deren Erzeug-
nisfe Weltruf besitzen und die nur schuld der zerrütteten
allgemeinen wirtschaftlichen Lage nicht gebührenden Ab-
fatz finden, hat sich aber auch die Ueberlegung zur Pflicht
zu machen, daß die Entwicklung dieser Grundlage aller
Produktion sehr stark abhängig ist von Vergleichsmög-
lichkeiten, wie überhaupt von der Organisation des Pro-
duktionsmittelmarktes. Die gefährlichste Konkurrenz der
schweizerischen Werkzeugindustrie ist unzweifelhaft die
deutsche; ihre Fortschritte und ihre Machtstellung zwingen
uns zu ernster Beurteilung und Begleichung. Es dürsten
deshalb die nachfolgenden Ausführungen sehr der Be-
achtung und des Ueberdenkens wert sein.

Im Rahmen der Leipziger Messe besteht heute be-
reits eine besondere technische Messe, indem Deutschlands
große Verbände, d. h. die Verbindungen von Firmen
gleichgerichteter Produktion sich zusammengetan haben,
um geschlossene Ausstellungen in die Wege zu leiten.
Was im Besondern die Werkzeugindustrie betrifft, so

berichtet diese der „InternationalenMesse-Zeitung" (vergl.
Nr. 101): „Der Verein deutscher Werkzeugfabrikanten
marschiert an der Spitze und hat schon seit Jahren in
ständiger Vervollkommnung alle Firmen zu einer ge-
meinsamen Ausstellung unter zielbewußter Leitung ver-
anlaßt, sodaß der deutsche Werkzeugmaschinenbau sich

in seiner ganzen Großartigkeit auf der technischen Messe
darbietet."

Unsere einheimischen Betriebe der Werkzeugindustrie
müssen sich die Vorteile, die die moderne Messe bietet,
in ihrem eigensten Interesse ebenfalls zu nutze machen
durch eine umfassende Beteiligung an der vom 17. bis
27. Mai stattfindenden Schweizer Mustermesse in
Basel, um aus diesem großen nationalen Markte hei-
Mischer Qualitätsware ihre Leistungsfähigkeit vor dem

In- und Auslande in wirksamsteHForm zu bezeugen.
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